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Verkaufs- und Lieferbedingungen der Viega GmbH & Co. KG

I. Geltung; Angebote; Hinweispflicht des Käufers
1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfol-
gend „Bedingungen“ genannt) gelten für alle – auch zukünftigen – 
Verträge über Lieferungen und sonstige Leistungen zwischen 
Viega GmbH & Co. KG (nachfolgend „wir“ bzw. „uns“ genannt) 
und Käufern, die Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
 Sondervermögen sind. Entgegenstehende oder abweichende 
Geschäftsbedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Etwaigen Geschäftsbedingungen des Käufers wird hier-
mit auch für den Fall widersprochen, dass sie uns in einem 
 Bestätigungsschreiben oder auf sonstige Weise übermittelt 
 werden oder wir Lieferungen oder Leistungen vorbehaltlos ge-
genüber dem Käufer erbringen oder wir Leistungen des Käufers 
vorbehaltlos annehmen, ohne den Bedingungen des Käufers 
nochmals zu widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbe-
sondere mündliche Nebenabreden, Zusagen, Garantien und 
sonstige Zusicherungen unserer Mitarbeiter werden erst durch 
unsere schriftliche Bestätigung oder tatsächliche Lieferung ver-
bindlich. Die Schriftform wird auch durch die Übermittlung per 
Telefax oder E-Mail gewahrt.
3. Der Käufer hat uns vor Vertragsabschluss einen schriftlichen 
Hinweis zu geben, wenn die zu liefernde Ware nicht ausschließ-
lich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder 
wenn die Ware unter unüblichen oder ein besonderes Gesund-
heits- oder Sicherheitsrisiko darstellenden oder eine erhöhte Be-
anspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt werden soll.

II. Preise; Preisanpassung 
1. Alle Preise verstehen sich in Euro ab Werk ausschließlich  
Verpackung, Fracht, Porto, Zoll, jeweils zzgl. gesetzlicher Um-
satzsteuer in der bei Lieferung gültigen Höhe.
2. Bei allen Aufträgen – auch bei Bestellungen auf Abruf und 
Sukzessivlieferungsverträgen – sind wir berechtigt, Material- und 
Lohnpreissteigerungen im Rahmen und zum Ausgleich dieser 
Preissteigerungen zwischen dem Vertragsschluss und der Liefe-
rung an den Käufer weiterzugeben.

III. Versand; Gefahrübergang; Transportversicherung
1. Bei einem Warenwert über netto € 1.500,– liefern wir einmal 
wöchentlich verpackungs- und frachtfrei innerhalb der Bundes-
republik Deutschland. Verpackungskosten und Frachtkosten für 
Kurier-, Express- und Paketdienste gehen immer zu Lasten des 
Käufers, sofern der Käufer eine solche Versendung wünscht.
2. Alle Rücksendungen müssen vorab schriftlich mit uns verein-
bart werden; Rücksendungen, die wir nicht zu vertreten haben, 
müssen franko erfolgen; wir berechnen für jede nicht von uns zu 
vertretende Rücksendung 25 % des Warenwertes, mindestens 
aber netto € 30,– Bearbeitungsgebühr. 
3. Lieferungen und Leistungen erfolgen, wenn nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ab unserem Werk oder 
Lager. Die Erbringung von Lieferungen oder Leistungen an ande-
ren Orten erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. 
4. Eine Transportversicherung schließen wir nur auf ausdrück-
lichen Wunsch des Käufers und auf seine Kosten ab. 

IV. Zahlungsbedingungen; Verzug; Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse
1. Unsere Forderungen sind zahlbar in Euro porto- und spesen-
frei in Attendorn nach Zugang unserer Rechnung oder einer 
gleichwertigen Forderungsaufstellung innerhalb sieben (7) Tagen 
mit 3 % oder innerhalb vierzehn (14) Tagen mit 2 % Skonto oder 
innerhalb dreißig (30) Tagen ohne Abzug, spätestens aber dreißig 
(30) Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung. Die 
Zahlung hat so zu erfolgen, dass uns der Rechnungsbetrag spä-
testens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. 
2. Eingeräumte Skontofristen beginnen ab dem Rechnungs-
datum. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den 
Rechnungswert ausschließlich Fracht und Verpackung und setzt 
den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des 
Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.
3. Der Käufer ist nicht berechtigt, gegen unsere Ansprüche auf-
zurechnen, außer wenn der Gegenanspruch unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.  
4. Ab Verzugseintritt, sind wir berechtigt, die gesetzlichen Ver-
zugszinsen zu berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Befindet sich der Käufer 
uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im 
Verzug, so werden alle offenen Forderungen sofort fällig.
5. Tritt nach Vertragsschluss eine wesentliche Verschlechterung 

in den Vermögensverhältnissen des Käufers ein, so sind wir 
 berechtigt, Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorkasse zu 
erbringen bzw. vor Ausführung der Lieferungen oder Leistungen 
angemessene Sicherheit zu verlangen. Kommt der Kunde die-
sem Begehren nicht rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten; dem Kunden stehen keine Schadens-
ersatzansprüche zu. 

V. Lieferzeit; Verzug; Höhere Gewalt; Teillieferung
1. Lieferfristen und -termine gelten nur annähernd, es sei denn, 
dass wir diese schriftlich und ausdrücklich als verbindlich 
 bezeichnet haben. Verbindliche Lieferfristen beginnen nach Ein-
gang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unter-
lagen, gegebenenfalls rechtzeitiger Materialbeistellungen und 
vereinbarter Anzahlungen. Im Übrigen beginnen vereinbarte Lie-
ferfristen mit dem Datum unserer schriftlichen Auftragsbestäti-
gung.
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger  
und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richti-
ge oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten.
3. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 
 gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung 
durch den Käufer erforderlich.
4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen 
um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlauf-
zeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereig-
nisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höhe-
ren Gewalt stehen gleich währungs-, handelspolitische und 
sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von 
uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Behinderung der Ver-
kehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/Zollabfertigung, sowie 
alle sonstigen Umstände, die, ohne von uns verschuldet zu sein, 
die Lieferungen und Leistungen wesentlich erschweren oder un-
möglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei 
uns, dem Lieferwerk oder einem anderen Vorlieferanten eintre-
ten. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse die Durchführung 
des Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar, kann sie 
durch unverzügliche schriftliche Erklärung von dem Vertrag zu-
rücktreten.
5. Teillieferungen sind zulässig, wenn diese für den Käufer zu-
mutbar sind.

VI. Mängelrüge, Gewährleistung
1. Die Ware ist dann sachmangelhaft, wenn der Käufer nach-
weist, dass sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs von der in 
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung vereinbarten Art, Men-
ge und Beschaffenheit abweicht. Bezugnahmen auf Normen und 
ähnliche Regelwerke sowie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, 
Gewichten und Verwendbarkeit der Waren, Angaben in Zeich-
nungen und Abbildungen sowie Aussagen in Werbemitteln sind 
keine Zusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrück-
lich und schriftlich als solche bezeichnet sind. Entsprechendes 
gilt für Konformitätserklärungen und zugehörige Kennzeichen 
wie CE oder GS. Eignungs- und Verwendungsrisiken obliegen 
alleine dem Käufer.
2. Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass 
dieser seinen gesetzlichen und nach diesen Bedingungen gel-
tenden Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Festgestellte Mängel sind uns gegenüber 
unverzüglich, spätestens aber drei (3) Tage nach Lieferung 
schriftlich anzuzeigen. Mängel, die trotz sorgfältigster Prüfung 
erst später entdeckt werden, sind unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von drei (3) Tagen nach Entdeckung schriftlich anzuzei-
gen.
3. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, 
werden wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder Er-
satz liefern. Hat der Käufer nach einer ersten Aufforderung  
ergebnislos eine weitere Nachfrist gesetzt oder schlagen zwei 
Nachbesserungsversuche oder eine Ersatzlieferung fehl, kann 
der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.
4. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch 
den Käufer oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein 
wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung 
vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des 
Käufers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder 
die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.
5. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers uns gegenüber 
bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer 
 keine Vereinbarungen getroffen hat, die über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehen. Sie bestehen nicht bei Mängeln, 
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die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich 
 mindern.

VII. Haftung auf Schadensersatz
1. Mit Ausnahme einer Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz (ProdHaftG), wegen arglistigen Verschweigens eines 
Mangels, wegen einer Garantie, die wir für die Beschaffenheit 
der Ware übernommen haben oder für Schäden, die aus einer 
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
 Gesundheit stammen, haften wir dem Käufer gegenüber bei 
 einer Verletzung von sich aus dem zwischen ihm und uns 
 geschlossenen Vertrag ergebenden Pflichten nur nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen auf Schadensersatz, ohne 
jedoch auf die gesetzlichen Voraussetzungen für eine solche 
Haftung zu verzichten.
2. Wir haften nur für die schuldhafte Verletzung wesentlicher 
 Vertragspflichten und für die vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Verletzung anderer dem Käufer gegenüber bestehender vertrag-
licher Pflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche 
 Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Erfüllung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
3. Bei der einfach fahrlässigen Verletzung von wesentlichen  
Vertragspflichten ist unsere Haftung auf den Ersatz des im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens beschränkt. 
4. Darüber hinaus ist unsere Haftung hiermit ausdrücklich ausge-
schlossen.
5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -begrenzungen 
gelten in gleichem Umfang zu Gunsten unserer Organe, gesetz-
lichen Vertreter, Mitarbeiter und unserer sonstigen Erfüllungs-
gehilfen.

VIII. Eigentumsvorbehalt
1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der 
 Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen 
Forderungen von uns gegen den Käufer aus der zwischen den 
Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung (einschließlich 
Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung be-
schränkten Kontokorrentverhältnis).
2. Die von uns an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen unser Eigen-
tum. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmun-
gen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste 
Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt 
des Verwertungsfalls (Abs. 8) im ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
4. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird ver-
einbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von 
uns als Hersteller erfolgt und wir unmittelbar das Eigentum oder 
– wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt 
oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der 
Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der 
neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehalts-
ware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwerben. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache 
verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen 
Sachen als Hauptsache anzusehen, so übertragen wir, soweit 
die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum 
an der einheitlichen Sache in dem in S. 1 genannten Verhältnis.
5. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende 
Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum von uns an der 
Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – 
an uns ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die  
Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vor-
behaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstö-
rung. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abge-
tretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Wir dürfen 
diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.
6. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch 
Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum 
von uns hinweisen und uns hierüber informieren, um uns die 
Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu 
erstatten, haftet hierfür der Käufer uns gegenüber.
7.Wir werden die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle treten-
den Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die 

Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. 
Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt bei 
uns.
8. Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbe-
sondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), 
sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

IX. Kataloge, Prospekte, Angebote, Zeichnungen, Werkstof�
fe; Urheberrechte 
1. Alle Abbildungen in unseren Katalogen, Prospekten, Angebo-
ten, Zeichnungen etc. sind unverbindlich. Gewichtsangaben und 
Maße in Angeboten und Zeichnungen sind nur annähernd. Die 
Artikel werden aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt, z. B. 
aus Rotguss, Kupfer, Edelstahl, Messing, Kunststoff, Gummi und 
anderen. Wir behalten uns vor, gleichwertige oder bessere Roh-
stoffe einzusetzen und dem Fortschritt dienende Konstruktions-
änderungen vorzunehmen.
2. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht 
vor; sie dürfen Dritten nur nach unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehö-
rige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen 
 zurückzugeben.

X. Geheimhaltung
1. Der Käufer verpflichtet sich, über alle ihm bekannt geworde-
nen oder bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse sowie als vertraulich bezeichnete oder aufgrund sonstiger 
Umstände erkennbar als vertraulich zu behandelnde Informatio-
nen von uns oder von mit uns gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen 
Unternehmen auch über das Ende der Vertragsbeziehung hinaus 
bis zu deren Offenkundigwerden, mindestens jedoch für einen 
Zeitraum von drei (3) Jahren nach Ende der Vertragsbeziehung, 
strengstes Stillschweigen zu bewahren und diese nicht für andere 
Zwecke als den konkreten Vertragszweck zu nutzen.
2. Für den Fall, dass wir dem Käufer gegenüber zur Vertraulich-
keit/Geheimhaltung bestimmter Informationen oder Unterlagen 
verpflichtet sind, gilt diese Verpflichtung zur Geheimhaltung 
nicht gegenüber mit uns verbundenen Unternehmen. Wir sind 
daher insbesondere nicht verpflichtet, den Käufer vor einer Wei-
tergabe von Informationen an ein verbundenes Unternehmen 
hierüber zu unterrichten.

XI. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
1. Gerichtsstand ist unser Sitz. Wir können den Käufer nach 
unse rer Wahl aber auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des 
CISG (Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods vom 11.04.1980) ist ausgeschlossen.

XII. Schlussbestimmungen
1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, einschließlich 
Verkaufs- und Lieferbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung dieser Bestimmung.
2. Der Käufer wird sämtliche gesetzlichen und/oder behördlichen 
Vorschriften, Gesetze, Verordnungen und Verfügungen, die ihn 
und sein Geschäft sowie die von uns erworbene Ware betreffen, 
eigenverantwortlich beachten.  
3. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teil-
weise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen nicht 
berührt. Die Parteien vereinbaren schon jetzt, anstelle der un-
wirksamen Bestimmung eine gesetzlich zulässige Bestimmung 
zu treffen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. 
Das Gleiche gilt im Falle einer unbeabsichtigten Regelungslücke.

Stand März 2021
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